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Hinweise:  

- Die Abnehmer können die MaLo-ID ihrer Strombezugsabrechnung entnehmen oder ggf. bei ihrem Strom-

lieferanten erfragen.  

- Die Summe der Anteile über alle MaLo der Abnehmer darf 100 % nicht übersteigen. Verbraucht eine MaLo 

weniger als die Energiemenge, die sich aufgrund ihres o.g. Anteils ergibt, wird dieser MaLo nur die 

tatsächlich verbrauchte Energiemenge zugeteilt. 
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